
Mitteilungen der KVS

56 Ärzteblatt Sachsen 2 / 2015

Bezirksgeschäftsstelle Dresden

Reg.-Nr. Fachrichtung Planungsbereich Bewerbungsfrist

Allgemeine fachärztliche Versorgung

15/D002 Haut- und Geschlechtskrankheiten Dresden, Stadt 11.03.2015

15/D003
Orthopädie

(hälftiger Vertragsarztsitz in einem MVZ)
Dresden, Stadt 24.02.2015

15/D004 Augenheilkunde Löbau-Zittau 11.03.2015

Schriftliche Bewerbungen sind unter Berücksichtigung der Bewerbungsfrist an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle 
Dresden, Schützenhöhe 12, 01099 Dresden, Tel. 0351 8828-310 zu richten.

Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz

Reg.-Nr. Fachrichtung Planungsbereich Bewerbungsfrist

Allgemeine fachärztliche Versorgung

15/C006 Augenheilkunde Chemnitz, Stadt 11.03.2015

15/C007
Psychologische Psychotherapie/Tiefenpsychologie

(hälftiger Versorgungsauftrag)
Chemnitz, Stadt 11.03.2015

15/C008 Psychologische Psychotherapie/Tiefenpsychologie Zwickau 24.02.2015

15/C009
Psychologische Psychotherapie/Verhaltenstherapie

(hälftiger Versorgungsauftrag)
Zwickau 11.03.2015

15/C010 Urologie Zwickau 11.03.2015

15/C011
Kinder- und Jugendmedizin

(Vertragsarztsitz in einer Berufsausübungsgemeinschaft)
Mittlerer Erzgebirgskreis 11.03.2015

Spezialisierte fachärztliche Versorgung

15/C012
Radiologie

(hälftiger Vertragsarztsitz)
Zwickau 24.02.2015

Schriftliche Bewerbungen sind unter Berücksichtigung der Bewerbungsfrist an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle 
Chemnitz, Postfach 11 64, 09070 Chemnitz, Tel. 0371 2789-406 oder -403 zu richten.

Bezirksgeschäftsstelle Leipzig

Reg.-Nr. Fachrichtung Planungsbereich Bewerbungsfrist

Hausärztliche Versorgung

15/L005 Allgemeinmedizin*) Leipzig 24.02.2015

Schriftliche Bewerbungen sind unter Berücksichtigung der Bewerbungsfrist an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle 
Leipzig, Braunstraße 16, 04347 Leipzig, Tel. 0341 2432-153 oder -154 zu richten.

Ausschreibung von 
Vertragsarztsitzen 
Von der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsen werden gemäß § 103 
Abs. 4 SGB V folgende Vertragsarzt-
sitze in den Planungsbereichen zur 
Übernahme durch einen Nachfolger 
ausgeschrieben:
Bitte beachten Sie folgende Hin-
weise:

*) Bei Ausschreibungen von Fachärz-
ten für Allgemeinmedizin können 

sich auch Fachärzte für Innere Medi-
zin bewerben, wenn sie als Hausarzt 
tätig sein wollen. 
Bei Ausschreibungen von Fachärzten 
für Innere Medizin (Hausärztlicher 
Versorgungsbereich) können sich 
auch Fachärzte für Allgemeinmedizin 
bewerben.
Nähere Informationen hinsicht-
lich des räumlichen Zuschnitts 
sowie der arztgruppenbezo-
genen Zuordnung zu den einzel-
nen Planungsbereichen bzw. Ver-

sorgungsebenen sind auf der 
Homepage der KVS (www.kv  
sachsen.de → Mitglieder → Arbei-
ten als Arzt → Bedarfsplanung und 
sächsischer Bedarfsplan) abrufbar.
Bitte geben Sie bei der Bewerbung 
die betreffende Registrierungs-Num-
mer (Reg.-Nr.) an.
Es wird darauf hingewiesen, dass 
sich auch die in den Wartelisten ein-
getragenen Ärzte bei Interesse um 
den betreffenden Vertragsarztsitz 
bewerben müssen.
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Abgabe von  
Vertragsarztsitzen

Von der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsen werden folgende Ver-

tragsarztsitze zur Übernahme veröf-
fentlicht.

Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz

Fachrichtung Planungsbereich Bemerkung

Hausärztliche Versorgung

Allgemeinmedizin*) Limbach-Oberfrohna
geplante Abgabe: 01.03.2016,

variabel früher oder später

Interessenten wenden sich bitte an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz, Postfach 11 64, 09070 
Chemnitz, Tel. 0371 2789-406 oder -403.

Bezirksgeschäftsstelle Dresden

Fachrichtung Planungsbereich Bemerkung

Hausärztliche Versorgung

Innere Medizin*)
Löbau 

(in Bernstadt a.d.Eigen)
geplante Abgabe: I./II. Quartal 2015

Interessenten wenden sich bitte an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle Dresden, Schützenhöhe 12, 01099 
Dresden, Tel. 0351 8828-310.

Die Erstellung von 
Gefälligkeitszeug-
nissen ist kein 
 Kavaliersdelikt
In einem kürzlich bekanntgewor-
denen rechtskräftigen Strafbefehl 
wurde einem Arzt folgender Sach-
verhalt vorgeworfen: 

In zwei Fällen wurden Patienten in 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
Krankheitszustände attestiert, ohne 
dass diese vorlagen. Beide Patienten 
suchten den Arzt zwar in der Praxis 
auf, gaben aber lediglich an, unter 
Stress auf Arbeit zu leiden bzw. kei-

nen Urlaub bekommen zu haben 
und daher krankgeschrieben werden 
zu wollen. Dem Arzt sei hierbei be -
wusst gewesen, dass diese Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen zur Vor-
lage bei den jeweiligen Krankenkas-
sen bestimmt waren. 

Nach Überzeugung des Strafgerich-
tes erfüllte diese Vorgehensweise 
den Straftatbestand des  § 278 Straf-
gesetzbuch (StGB). Danach werden 
Ärzte, welche ein unrichtiges Zeugnis 
über den Gesundheitszustand des 
Menschen zum Gebrauch bei einer 
Behörde oder Versicherungsgesell-
schaft wider besseres Wissen ausstel-
len, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Im konkreten Sachverhalt wurden 
die dem Arzt vorgeworfenen zwei 
rechtlich selbständigen Fälle des Aus-
stellens unrichtiger Gesundheitszeug-
nisse durch die Verhängung einer 
Gesamtgeldstrafe von 3.000,00 EUR 
geahndet. 

Somit ist es geboten, auch im 
Zusammenhang mit dem gelegent-
lich durch den Patienten geäußerten 
Wunsch nach einer „Krankschrei-
bung“, umfassende ärztliche Sorg-
falt walten zu lassen. 

Ass. jur. Michael Kratz
Rechtsreferent

Recht und Medizin

Ihre
Sächsische 

Landesärztekammer
im Internet

www.slaek.de




